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110-kV-Bahnstromleitung Nr. 547, Abzw. Vohburg - Ingolstadt 
Mast Nr. 6518 bis 6522 
 
Bebauungsplan: Nr. 31 „Lenting Nord“  
Fassung vom: 07.10.2025 
Planungsträger: Gemeinde Lenting 
 
Ihre E-Mail vom: 21.10.2025 (Az. TÖB-BY-25-219603 ) 
 

 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
 
nach Erhalt der Unterlagen zu o.g. Bebauungsplan teilen wir fristgemäß folgendes mit: 
 

1. Der o.g. Bebauungsplan wurde auf die Belange der DB Energie GmbH  
– hier: 110-kV-Bahnstromleitungen (Freileitungen) – hinsichtlich der öffentlich-
rechtlichen Vorschriften geprüft. Innerhalb des Verfahrensgebietes verläuft die 
o.g. planfestgestellte 110-kV-Bahnstromleitung mit einem Schutzstreifen 
beidseits von je 21 m bezogen auf die Leitungsachse (Schutzstreifenbreite 
gesamt: 42 m), deren Bestand und Betrieb zur Aufrechterhaltung der 
Bahnstromversorgung auf Dauer gewährleistet sein muß. 
 
Es sind die im Folgenden aufgeführten sicherheitsrelevanten Auflagen und  
Hinweise zu beachten: 

DB Energie GmbH
Richelstraße 3

D - 80 634 München

www.db.de/dbenergie 

 alle S-Bahnen bis 
Donnersberger Brücke

Herr Bauer
Telefon 089/130885002
Telefax 089/130885004

Zeichen: I.ET-S-S-3 Ba (547)

 
DB Energie GmbH 
I.ET-S-S-1 
Herrn Feulner 
Richelstr. 3 
80634 München 
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2. Maßgebend ist die in der Örtlichkeit tatsächlich vorhandene Leitungstrasse. 
Der Schutzstreifen ist unter Angabe seiner korrekten Breite (s.o.) in den 
Unterlagen des B-Plans zu dokumentieren und als solcher zu benennen, u.a. ist 
die Darstellung im Planteil des B-Plans entsprechend zu überarbeiten. 

 
3. Innerhalb des Schutzstreifens muß mit Nutzungseinschränkungen von 

Bauwerken bzw. baulichen Anlagen (wie z.B. Gebäude, Wege, Straßen, Brücken, 
Verkehrs- Entwässerungs-, Sport-, Freizeit-, Beleuchtungs-, Lärmschutz- Signal-, 
Werbe- Leitungs- , Photovoltaik- und Bewässerungsanlagen sowie Lagerstätten, 
-halden, Tankstellen, Energiegewinnungsanlagen, Gasverteilungsanlagen usw.) 
gerechnet werden. 
Pläne für alle Bauwerke bzw. baulichen Anlagen innerhalb des Schutzstreifens 
müssen deshalb durch den jeweiligen Grundeigentümer zur Überprüfung der 
Sicherheitsbelange vorgelegt werden. 
Für eine Spezifizierung der Einschränkungen sind konkrete Angaben über die 
geplanten Bauwerke bzw. baulichen Anlagen hinsichtlich ihrer Lage und 
Höhenentwicklung in Meter ü.NN (z.B. für Fahrbahnoberkanten, Erdoberkanten, 
Gebäudeoberkanten, Endwuchshöhen, Anlagenhöhen usw.) zwingend 
erforderlich.  
Darüber hinaus - d.h. auch außerhalb des o.g. Schutzstreifens - ist mit 
Nutzungseinschränkungen von Windenergieanlagen zu rechnen. 

 
4. Vorsorglich wird darauf hingewiesen, dass für die Errichtung von 

Photovoltaikanlagen innerhalb des o.g. Schutzstreifens die Zustimmung der für 
Feuerlöscharbeiten zuständigen Behörde gemäß aktueller DIN VDE 0132 
erforderlich ist. Photovoltaikanlagen sind derart auszurüsten, dass im Brandfall 
Feuerlöscharbeiten uneingeschränkt möglich sind, um eine Gefährdung der  
110-kV-Bahnstromleitung zu vermeiden. In diesem Zusammenhang wird auf die 
Schattenwürfe vorhandener Anlagenbestandteile der 110-kV-Bahnstromleitung 
hingewiesen. Änderungen dieser Schattenwürfe z.B. durch Anpassungen 
und/oder Erneuerungen von Masten und Beseilungen sind hinzunehmen.  

 
5. Für Bauwerke bzw. bauliche Anlagen innerhalb des o.a. Schutzstreifens ist die 

Zustimmung der für Feuerlöscharbeiten zuständigen Behörde gemäß aktueller 
DIN VDE 0132 erforderlich. Die Dacheindeckung für Gebäude muss in diesem 
Bereich der DIN 4102 Teil 7 entsprechen. 

 
6. Die Standsicherheit der Maste muß gewahrt bleiben. Innerhalb eines Radius von 

9 m um die jeweilige Mastmitte dürfen sich die Verhältnisse vor Ort nicht ändern 
(d.h. z.B. keine Abgrabungen, Aufschüttungen, Bohrungen, Lagerungen von 
Materialien, Bebauungen und Bepflanzungen, usw.) 
Das sich daran anschließende Gelände darf höchstens mit einer Neigung von 
1:1,5 abgetragen werden. 

 
7. Die Zufahrt zu den Masten der o.g. 110-kV-Bahnstromleitung muß jederzeit für 

Lkw uneingeschränkt gewährleistet sein (ggf. notwendige Schleppkurven müssen 
für langsam fahrende 3-Achser-Lkw ausreichend dimensioniert sein. 
 

8. Änderungen des bestehenden Geländeniveaus - auch temporär - (wie z.B. durch 
Aufschüttungen, Lagerungen von Materialien, Stapelungen, usw.) dürfen 
innerhalb des o.g. Schutzstreifens nicht ohne weiteres durchgeführt werden. 



 3/3 

251028 Ba 547 6518-6522 B-Pan Nr. 21 Lenting Nord Gmde Lenting.doc 

9. Unter den Leiterseilen muss unter Umständen mit Eisabwurf sowie mit Vogelkot 
gerechnet werden. Etwaige daraus entstehende direkte und indirekte Schäden 
werden nicht übernommen. 
 

10. Einer Bepflanzung mit Bäumen und Sträuchern kann innerhalb des 
Schutzstreifens nur im Rahmen bestehender Dienstbarkeiten bzw. 
schuldrechtlicher Verträge zugestimmt werden. Die Endwuchshöhe der 
Pflanzungen darf daher – ausgehend vom bestehenden Geländeniveau - in der 
Regel 3,50 m nicht überschreiten. 
 
 

Im Übrigen gelten die Bestimmungen gemäß DIN VDE 0105 und DIN EN 50341 in der 
jeweils aktuellen Fassung. 
 
Die in der sechsundzwanzigsten Verordnung zur Durchführung des Bundes-
Immissionsschutzgesetzes (Verordnung über elektromagnetische Felder -
 26. BImSchV) genannten Grenzwerte für elektrische Feldstärke und magnetische 
Flußdichte werden für den Bereich, für den wir die Zustimmung zur Bebauung geben, 
von 110-kV-Bahnstromleitungen eingehalten. Es wird jedoch darauf hingewiesen, daß 
in unmittelbarer Nähe von 110-kV-Bahnstromleitungen mit Beeinflussung von 
Monitoren, medizinischen Untersuchungsgeräten und anderen auf elektrische und 
magnetische Felder empfindlich reagierenden Geräten zu rechnen ist. 

 
Es wird empfohlen, eine Abstimmung der Vorplanung hinsichtlich der durch o.g.  
110-kV-Bahnstromleitung innerhalb des o.g. Schutzstreifens ggf. auftretenden 
Einschränkungen mit Einreichung einer Bauvoranfrage durchzuführen. Die endgültigen 
Baupläne sind anschließend vor Erstellung eines Bauwerkes bzw. einer baulichen 
Anlage zur Prüfung und Zustimmung im Rahmen bestehender Dienstbarkeiten 
vorzulegen. 
 
Die Bauvoranfrage/der Bauantrag muß einen maßstäblichen amtlichen Lageplan mit 
dargestelltem Leitungsverlauf (Trassenachse mit Schutzstreifen und ggf. 
Maststandorte) sowie konkrete, maßstabsgerechte Angaben über die Lage und die 
ü.NN-Höhen des geplanten Bauwerks bzw. der baulichen Anlage einschließlich aller 
An- und Aufbauten (wie z.B. Kamine, Balkone, Dachständer, Antennen, Reklametafeln, 
Photovoltaikanlagen, Lichtkuppen, Dachgauben, Absturzsicherungen, Lüftungsanlagen 
usw.) beinhalten. Auf dieser Grundlage werden dann im Rahmen der 
Bauvoranfrage/des Bauantrags die von Personen und Gerätschaften einzuhaltenden 
Arbeitsgrenzen bekannt gegeben. 
 
Wir bitten um weitere Beteiligung am Verfahren. 
 
Für Rückfragen oder weitere Auskünfte stehen wir ihnen gerne zur Verfügung. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
i.A. Sven Bauer 
 
 
Dieses Schreiben wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig. 


